
Lubrication solutions 
Kennzeichnung von Gefahrstoffen in der 
Industrie – Herausforderungen und gesetzliche 
Anforderungen

Mannheim, 23.10.2025
Susanne Ehrenfeld I head of product safety



l 2

AGENDA

1. Gesetzliche Grundlage

2. Kennzeichnungselemente

3. Gestaltungsvorschriften für CLP-Etiketten

4. Was macht FUCHS?

5. Harmonisierte Kennzeichnung ??

6. Zusammenfassung

7. Ausblick



1. Gesetzliche Grundlage

l 3

Die CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 ist die gesetzliche Grundlage für 

die Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen. 

Diese „Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures“ 
trat am 20. Januar 2009 in Kraft.

Sie basiert auf dem weltweit einheitlichen System zur Einstufung und Kennzeichnung von 
Chemikalien, dem „Globally Harmonized System“ (GHS) der Vereinten Nationen.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20201114&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20201114&from=GA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1272-20201114&from=GA
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Die Kennzeichnung für Gefahrstoffe muss enthalten:

▪ bei Gemischen der Handelsname oder die Bezeichnung

▪ die Gefahrenpiktogramme

▪ das Signalwort „Gefahr“ oder „Achtung“
▪ die Gefahrenhinweise (H-Sätze)

▪ die Sicherheitshinweise (P-Sätze)

▪ UFI falls erforderlich

▪ Name, Anschrift und Telefonnummer des Herstellers oder Vertreibers
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Gefahrenpiktogramme:
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Gefahrenhinweise (H-Sätze):

▪ physikalisch-chemische Gefahren H200 ff Beispiel: H223- Entzündbares Aerosol.

▪ Gesundheitsgefahren H300 ff Beispiel: H304- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die 
Atemwege tödlich sein. 

▪ Umweltgefahren H400 ff Beispiel: H411- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger 
Wirkung.
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Sicherheitshinweise (P-Sätze):

▪ Vorsorgehinweise allgemeiner Art P100 ff Beispiel: P102 – Darf nicht in die Hände von Kindern 
gelangen. 

▪ Vorsorgehinweise zur Prävention P200 ff Beispiel: P271 – Nur im Freien oder in gut belüfteten 
Räumen verwenden

▪ Vorsorgehinweise zur Reaktion P300 ff Beispiel: P312 – Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…anrufen. 

▪ Vorsorgehinweise zur Lagerung P400 ff Beispiel: P403 – An einem gut belüfteten Ort 
aufbewahren. 

▪ Vorsorgehinweise zur Entsorgung P500 ff Beispiel: P501 – Inhalt/Behälter … zuführen.
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UFI – unique formular identifier:

▪ Der UFI ist ein alphanumerischer Code, der die bei den Giftinformationszentren gemeldeten 
Informationen (PCN*) eindeutig einem Produkt zuordnet – er dient der eindeutigen 
Identifizierung eines Produktes im Falle eines Notfalls.

▪ Der UFI kann sich ändern.

▪ Verpflichtend  für alle Produkte (Mischungen), die für physikalische Gefahren u./o. 
Gesundheitsgefahren eingestuft sind (H2xx; H3xx)

▪ Beispiel UFI 

  UFI: R2G3-J0P9-F00V-VYX4
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Revision CLP VO durch VO 2024/2865

▪ Geplante Änderungen:

▪ Vergrößerung des Zeilenabstandes 
(Mindestzeilenabstand 120%) 

▪ Vergrößerung der Mindestschriftgrößen, 
abhängig vom Füllvolumen

▪ Text in schwarzer Schrift auf weißem 
Hintergrund 

▪ Einheitliche Schriftart, keine Serifen
▪ Inkrafttreten wurde auf 01.01.2028 verschoben, um sich 

über inhaltliche Änderungen an der CLP-Verordnung zu 
verständigen; hierzu hat die Kommission im Rahmen des 
„Omnibus-Pakets VI“ zu chemischen Produkten ebenfalls 
Vorschläge unterbreitet.



4. Was macht FUCHS

l 10

Hydrauliköl RENOLIN B 15 HVI
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Kältemaschinenöl RENISO WF 2.3A – 46
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Schalteröl RENOLIN E 3
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Zusätzlich zur Gefahrstoffkennzeichnung, kann eine 
Bezettelung der Gebinde nach Transportrecht erforderlich 
sein.
In Abhängigkeit von der Nettomenge der Einzelgebinde 
und der Außenverpackung kann das Versandstück als LQ 
versendet werden und bei UN3077 und UN3082 von den 
Gefahrgutvorschriften komplett ausgenommen werden.
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UFI:

In allen EU Mitgliedsstaaten notifiziert, da die Notifizierung in allen Mitgliedstaaten 
erfolgen muss, in denen das Produkt auf den Markt gebracht wird.

Sprachauswahl auf den Etiketten:

Maximale Anzahl an EU Amtssprachen, da die Kennzeichnung in den EU Amtssprachen 
der Mitgliedsstaaten erfolgen muss, in denen das Produkt auf den Markt gebracht wird.
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Da verschiedene Regionen der Welt unterschiedliche Gefahrenklassen und -kategorien

des global harmonisierten Systems (GHS) der Vereinten Nationen für die Einstufung und

 Kennzeichnung übernommen haben, kann dies zu unterschiedlichen Einstufungen und

 damit zu abweichenden Kennzeichnungsinformationen führen. Es kann auch

unterschiedliche Anforderungen an die Kennzeichnung geben.
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Kein Unterschied in der Klassifizierung, aber unterschiedliche Anforderung an die 
Etikettengestaltung:
EU CLP       CHINA GHS



5. Harmonisierte Kennzeichnung ??

     

l 20

Unterschiede in der Klassifizierung:

US GHS      EU CLP
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▪ Gesetzliche Grundlage zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen ist die 
▪ CLP-Verordnung (EG Nr. 1272/2008).

▪ Angaben zur Kennzeichnung im SDB Abschnitt 2.2 (außer UFI) und auf dem Etikett 
(incl. UFI).

▪ Mehrsprachige Etiketten und EU-weite PCN Meldung zur optimalen Vertriebsfähigkeit 
der Produkte innerhalb der EU.

▪ Erscheinungsbild der Etiketten wird sich eventuell ändern.
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Neue Kennzeichnungsanforderungen durch Einführung neuer Gefahrenklassen in der EU

▪ Persistente, bioakkumulierbare und toxische Eigenschaften (PBT) oder sehr 
persistente und sehr bioakkumulierbare Eigenschaften (vPvB)

▪ Persistente, mobile und toxische Eigenschaften (PMT) oder sehr persistente und sehr 
mobile Eigenschaften (vPvM)

▪ Endokrinschädliche Eigenschaften auf die Umwelt (EN ENV) und auf die menschliche 
Gesundheit (EN HH)

▪ Anwendung Stoffe 01.11.2026, Gemische 01.05.2028

  Keine Übernahme in UN GHS geplant
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Stand der GHS Implementierung
2025-2030: 
Intensive globale 
Umsetzung
Angestrebt.
Länder werden 
unterstützt, 
Hemmnisse zu 
überwinden, 
gemeinsame 
digitale Tools zu 
nutzen und über 
Schulungen die 
GHS-Qualität (SDS, 
Labels) zu erhöhen



Vielen Dank.
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